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Frau  
Franziska Gaulke 
99817 Eisenach 
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Beantwortung der Einwohneranfrage - Sperrung des Zugangs zum Kartausgarten von der Feodora 
Promenade (EAF-0130/2023) 

 
Sehr geehrte Frau Gaulke, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Bei Kontrollen durch das Tiefbauamt wurde festgestellt, dass die rechtsseitige Trockenmauer 
hinterspült ist und teilweise abrutscht. Die Fundamente des linksseitigen Geländers 
(Absturzsicherheit) liegen frei. Daraufhin hat ein neutraler Bauwerksprüfer das Bauwerk besichtigt 
und sofortige Sicherungsmaßnahmen empfohlen.  
 
zu 2. 
Die rechtsseitige Trockenmauer muss erneuert und im Fels verankert werden. Das linksseitige 
Geländer muss erneuert und verankert werden. 
 
zu 3. 
Die Sanierung/Erneuerung der Stützwand/des Eingangsbereiches konnte im Zuge dringenderer 
Maßnahmen mehrfach keine Aufnahme in den städtischen Haushalt finden. Es wird versucht, die 
Maßnahme im Haushaltsentwurf 2024 erneut aufzunehmen. Die abschließende Entscheidung zur 
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel trifft der Stadtrat. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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